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Bewertung neuer und ausgewählter, bereits in 2002 diskutierter Freilaufmöglichkeiten anhand der Bestimmungen des 
LHundG NRW 
 
Nr./ Bezeich-
nung 

Stadt-
bezirk 

umfriedete Grünanlage nach 
LHundG NRW (ja bzw. nein / 
Gründe) 

Schutzzweck LHundG NRW 
(Gefahrenlage/ Nutzungskon-
flikt) 

innerhalb/ 
außerhalb 
bebauter 
Bereiche 

NSG/ 
LSG 

sonstiges/ 
 
Ergebnis 

 
A. HBZ / 

Westfalen-
kolleg 

Mi nicht ausgebaute Grünanlage 
• keine Wege, Bänke 
• kaum/keine Pflege, Säuberung, 

Unterhaltung 
 

Fläche befindet sich tieferliegend 
in einem Geländeeinschnitt 
 
einseitig Mühlenbach als natürli-
che Grenze 
 
geringe Nutzungskonflikte 

außerhalb 
 
ca. 10.000 
qm 
 

LSG Befreiung durch untere 
Landschaftsbeh. möglich 
(Landschaftsbeirat hat 
keine Bedenken) 
UWB müsste Fläche ggf. 
gelegentlich mähen 
 
BV Mitte hatte die Fläche 
schon 2002 beschlossen 

B. Milser Str. 
neben 
Sportplatz 
Altenhagen 

He keine Grünanlage 
 

Fläche durch Gebüsch von Stra-
ße inkl. Radweg abgetrennt 
 
geringe Nutzungskonflikte 

außerhalb 
 
ca. 15.000 
qm 

LSG Befreiung durch untere 
Landschaftsbeh. möglich 
(Landschaftsbeirat hat 
keine Bedenken) 
Teil einer vom UWB ver-
pachteten Fläche (25 m 
breiter HAB ist dem Päch-
ter bekannt) 

C. Parkplatz 
Leinewe-
berring 
(nördlicher 
Teil) 

 

He keine Grünanlage 
• Anpflanzungen, aber keine We-

ge oder Bänke 
Umfriedung 
• Abpflanzung mit Bäumen, He-

cken, Büschen sowie Graben 
• Zaun hin zum Leineweberring 

von stark befahrener Straße (Am 
Wellbach) durch Graben getrennt, 
Umkleidekabinen Fußballverein 
grenzen an das Gelände, 
Fläche ist Parkplatz für Zuschauer 
bei jährl. Grasbahnrennen 
 
geringe Nutzungskonflikte 

außerhalb 
 
ca. 5.000 qm 

LP keine Befreiung erforderl. 
(Landschaftsbeirat hat 
keine Bedenken 
 
Bestandteil des Vertrages 
mit dem DMSC Blfd. 
Abstimmung mit Verein 
über ISB notwendig 

D. Kleinbahn-
trasse 

Jö Grünanlage 
• gestalterische Anordnung von 

Anpflanzungen / Wegen 
• wenig/keine Pflege, Säuberung, 

Unterhaltung 
• Bänke, Mülleimer 
keine Umfriedung 
Siek geht in offene Landschaft 
über 

• Wanderweg 
• Jogger, Radfahrer, Wanderer 
• vom Neubaugebiet durch Bö-

schung und Feld getrennt 
 
Nutzungskonflikte möglich 

außerhalb 
 
ca. 6.500 qm 

 Landschaftsbeirat hat 
keine Bedenken 
 
BV Jöllenbeck wünscht 
Freilaufmöglichkeit. 
Nach R. mit Herrn Holt-
mann – 166 - gibt es kei-
ne anderen geeigneten 
Flächen in Jöllenbeck 



Nr./ Be-
zeich-
nung 

Stadt-
bezirk 

umfriedete Grünanlage nach 
LHundG NRW (ja bzw. nein / 
Gründe) 

Schutzzweck LHundG NRW 
(Gefahrenlage/ Nutzungskon-
flikt) 

innerhalb/ 
außerhalb 
bebauter 
Bereiche 

NSG/ 
LSG 

sonstiges/ 
 
Ergebnis 
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E. Grünzug 
Lutter/ 
Hofstr. 

Mi Grünanlage 
• gestalterische Anordnung von 

Anpflanzungen / Wegen 
• wenig Pflege, Säuberung, Un-

terhaltung dieses Bereichs 
• Bänke, Mülleimer 
 
Umfriedung 
• Abpflanzung mit Bäumen, He-

cken, Büschen  
•  Regenrückhaltebecken einge-

zäunt 

vom Spielplatz durch Lutter als 
natürliche Grenze getrennt (Brü-
cke), 
vielfältige Nutzergruppen (Klein-
gärtner, Jogger, Radfahrer, Spa-
ziergänger, Walker) auf der an-
deren Seite der Lutter, 
wenig genutzte Wegeverbindung 
durch die Fläche 
 
geringe Nutzungskonflikte 

Außerhalb 
 
ca. 3.500 qm 

LSG Befreiung durch untere 
Landschaftsbeh. möglich 
(Landschaftsbeirat hat 
keine Bedenken) 
 
UWB müsste Fläche ggf. 
gelegentlich mähen 
 
Ausweisung als HAB 
erforderlich 

F. Oetker-
Eisbahn 

Bra Grünanlage 
• gestalterische Anordnung von 

Anpflanzungen / Wegen 
• wenig Pflege, Säuberung, Un-

terhaltung 
• Bänke, Mülleimer 
 
Umfriedung 
• Abpflanzung mit Bäumen, He-

cken, Büschen 
• Zaun hin zur Eisbahn 
• Bahndamm 

Spazierwege, 
Jogger, Radfahrer, Spaziergänger 
 
Nutzungskonflikte möglich 

außerhalb 
 
ca. 7.500 qm 

LSG Befreiung durch untere 
Landschaftsbeh. möglich 
(Landschaftsbeirat hat 
keine Bedenken) 
 
UWB müsste Fläche ggf. 
gelegentlich mähen 
 
Ausweisung als HAB 
erforderlich 

G. Grünzug 
Am Brod-
hagen / 
Drögestr. 

Schi Grünanlage 
• gestalterische Anordnung von 

Anpflanzungen / Wegen 
• Pflege, Säuberung, Unterhal-

tung 
• Bänke, Mülleimer 
 
Umfriedung 
Abpflanzung mit Bäumen, He-
cken, Büschen 
Zaun an den direkt angrenzenden 
Privatgrundstücken 

angrenzende Wohnbebauung, 
von Hauptwegeverbindung durch 
Gebüsch getrennt 
 
Nutzungskonflikte möglich 

innerhalb 
 
ca. 1.600 qm 

 keine Befreiung erforderl. 
(Landschaftsbeirat hat 
keine Bedenken 
 
Ausweisung als HAB 
erforderlich 



Nr./ Be-
zeich-
nung 

Stadt-
bezirk 
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Gründe) 

Schutzzweck LHundG NRW 
(Gefahrenlage/ Nutzungskon-
flikt) 

innerhalb/ 
außerhalb 
bebauter 
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H. Stiftsmühle Schi Grünanlage 
• gestalterische Anordnung von 

Anpflanzungen / Wegen 
• Pflege, Säuberung, Unterhal-

tung 
• Bänke, Mülleimer 
 
Umfriedung 
Abpflanzung mit Bäumen, He-
cken, Büschen 

• abseits der Hauptwegeverbin-
dung 

• in der Nähe verläuft Wanderweg 
Hasenpatt 

 
Nutzungskonflikte möglich 

außerhalb 
 
ca. 6.500 qm 

• LSG 
• direkt 

an-
gren-
zend 
NSG 

Befreiung durch untere 
Landschaftsbeh. möglich 
(Landschaftsbeirat hat 
keine Bedenken) 
 
UWB müsste Fläche ggf. 
gelegentlich mähen 
 
Ausweisung als HAB 
erforderlich 

I. Promenade 
neu (Freu-
dental bis 
Brands 
Busch) 

Mi Grünanlage 
• gestalterische Anordnung von 

Anpflanzungen / Wegen 
• Pflege, Säuberung, Unterhal-

tung 
• Bänke, Mülleimer 
 
Umfriedung 
Abpflanzung mit Bäumen, He-
cken, Büschen 

• Sehr starke Nutzungskonflikte 
(Wanderer, Radfahrer, Jogger, 
Patienten, Behinderte, Besu-
cher vBS Bethel, viele frei lau-
fende Hunde) 

• Spielplatz und Tennisplätze 
angrenzend 

• Wichtige Wegeverbindung 
• Naherholungsschwerpunkt 
Beschwerdeschwerpunkt 

außerhalb 
 
ca. 130.000 
qm (13 ha) 

LSG Landschaftsbeirat hat 
eine Teilfläche abgelehnt 
 
Ausweisung als HAB 
erforderlich 

 


